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Verfahrensbeschreibung
Art. 27 des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) bestimmt, dass die behördlichen Datenschutzbeauftragten ein Verzeichnis der bei der öffentlichen Stelle eingesetzten und datenschutzrechtlich freigegebenen automatisierten Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, zu führen haben (Verfahrensverzeichnis). Dieses Formular dient sowohl der gemäß Art. 26 Abs. 3 Satz 1 BayDSG erforderlichen Verfahrensbeschreibung als auch der Erstellung des Verfahrensverzeichnisses. Es fußt auf einem entsprechenden Formular des Bayerischen Staatsministerium des Innern, wurde aber um einige über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden Punkte erweitert.
Hinweis:
Dieses Formular ist in drei Abschnitte unterteilt. Teil A ist vom Verfahrensverantwortlichen auszufüllen und handelt über den fachlichen Teil des Verfahrens. Teil B betrifft den technischen Teil und ist somit in Zusammenarbeit mit dem Systembetreuer und/oder dem Systembetreiber auszufüllen. Der dritte Teil (C) dient zur Handzeichensetzung im Entwurf und im Original zur Unterschrift für die Freigabe. Insgesamt gibt es 11 Teilabschnitte (Teil A: 9, Teil B: 2) zu bearbeiten.
 
Die Begriffsdefinitionen von Verfahrensverantwortlicher, Systembetreuer, Systembetreiber und weitere Hinweise, sowie einige Tipps finden Sie im Anhang.
 
Drucken des Dokuments:
Die Verfahrensbeschreibung kann sowohl über die Buttons weiter unten in dieser Beschreibung, als auch über das Standardverfahren von Acrobat gedruckt werden. Beim Standardverfahren wird abgefragt, ob Sie das Dokument als Entwurf oder als Original ausdrucken möchten. Die Erläuterungen am Ende des Formulars können separat ausgedruckt werden.
 
Der Entwurf wird mit allen gefüllten Kommentarfeldern und der Seite für Handzeichen gedruckt. Das Original enthält dies hingegen nicht. Buttons werden nicht ausgedruckt und sind nur auf dem Bildschirm sichtbar. Dasselbe gilt auch für diesen Hinweis, den Sie gerade lesen. Daher wird das Erscheinungsbild des Ausdrucks auch vom Layout am Bildschirm abweichen. 
  
Formular-Assistenz:
Das Formular ist so aufgebaut, dass es Sie schrittweise durch die auszufüllenden Bereiche führt. Dementsprechend werden nur die aktuell relevanten und die bereits ausgefüllten Daten im Dokument angezeigt. Sobald ein Schritt fertig ausgefüllt wurde, sollten Sie mittels Auswahl (Schritt fertig, Schritt entfällt, Unklarheiten!) den darauffolgenden Schritt einblenden. Eine Mehrfachauswahl ist erlaubt. Unklarheiten! blendet einen Hinweis ein, dass es zu einem Schritt noch Klärungsbedarf gibt. Dieser Hinweis wird nur im Entwurf ausgedruckt.
 
Dokumenteninformation
Abschnitt A: Fachliche Beschreibung des Verfahrens
1. Bezeichnung des Verfahrens und allgemeine Angaben (*1
Die Bezeichnung des Verfahrens soll allgemein verständlich sein. Beispiel: "Personaldatei".
Dienststelle bzw. Dienststellen in denen das Verfahren eingesetzt wird. (*2 
Auch die Dienststelle bzw. die Dienststellen, in denen das Verfahren eingesetzt wird, sind im Klartext zu bezeichnen (z. B. „Einwohnermeldeamt“ oder „Ausländeramt“). Außerdem sollten an dieser Stelle Angaben zur Postanschrift und zur Erreichbarkeit mittels Telefon, Telefax und E-Mail erfolgen.
- entfällt -
Zu diesem Abschnitt existiert noch Klärungsbedarf! Gerne dürfen Rückfragen an den Datenschutzbeauftragten gestellt werden..
Weiter mit:
Kommentar:
2. Zweck und Rechtsgrundlagen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
Aufgaben, zu deren Erfüllung die personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden.
Rechtsgrundlagen (*3
(Art.- / §§-Angabe | Beschreibung)   
Mit Art.- oder §§-Angabe - Die Rechtsgrundlagenregelmäßiger Datenübermittlungen sind unter Nr. 5 anzugeben.
- entfällt -
Zu diesem Abschnitt existiert noch Klärungsbedarf! Gerne dürfen Rückfragen an den Datenschutzbeauftragten gestellt werden..
Weiter mit:
Kommentar:
3. Art der gespeicherten Daten
Lfd. Nr.
Bezeichnung der Daten (*4
Es reichen aussagekräftige Oberbegriffe, z.B. Namen, Anschriften; keine Angaben von Feldnummern des Datensatzes.
- entfällt -
Zu diesem Abschnitt existiert noch Klärungsbedarf! Gerne dürfen Rückfragen an den Datenschutzbeauftragten gestellt werden..
Weiter mit:
Kommentar:
4. Kreis der Betroffenen
- entfällt -
Zu diesem Abschnitt existiert noch Klärungsbedarf! Gerne dürfen Rückfragen an den Datenschutzbeauftragten gestellt werden..
Weiter mit:
Kommentar:
5. Art der regelmäßig zu übermittelnden Daten und deren Empfänger (*5
Regelmäßige Datenübermittlungen liegen vor:1. bei automatisierten Abrufverfahren, die einem Dritten (z. B. einer anderen öffentlichen Stelle) den Abruf ermöglichen oder2. bei sonstigen Datenübermittlungen, bei denen Daten bei Eintritt allgemein festgelegter Voraussetzungen von der speichernden Stelle an Dritte (z. B. an andere öffentliche Stellen) übermittelten, ohne dass die speichernde Stelle hierüber im konkreten Einzelfall entscheidet
Autom. Abrufverfahren?
Rechtsgrundlage der Übermittelung
Art. / §§-Angabe und Beschreibung  
Lfd. Nr.(*6
Von Abschnitt 3.
Empfänger und Aufgabe, zu deren Erfüllung die Daten übermittelt werden, sowie weitere Angaben zum Empfänger (*7
Zum Beispiel: öffentliche bzw. nicht-öffentliche Stelle.
Rechtsgrundlage
der ÜbermittlungArt. / §§-Angabe und Beschreibung  
automatisiertes Abrufverfahren ja / nein
Anlass und Häufigkeit der Übermittlung
- entfällt -
Zu diesem Abschnitt existiert noch Klärungsbedarf! Gerne dürfen Rückfragen an den Datenschutzbeauftragten gestellt werden..
Weiter mit:
Kommentar:
6. Regelfristen für die Löschung der Daten oder für die Prüfung der Löschung (*8
Anzugeben ist stets auch der Beginn von Löschungs- bzw. Prüfungsfristen. Beispiel: „Die gespeicherten Daten werden spätestens 3 Jahre nach der vollständigen Rückzahlung des Darlehens gelöscht“.
- entfällt -
Zu diesem Abschnitt existiert noch Klärungsbedarf! Gerne dürfen Rückfragen an den Datenschutzbeauftragten gestellt werden..
Weiter mit:
Kommentar:
7. Verarbeitungs- und nutzungsberechtigte Personengruppen (*9
Zum Beispiel: Verarbeitungs- und nutzungsberechtigt: Sachbearbeiter für ..... im Sachgebiet....., teilnutzungsberechtigt:Sachbearbeiter für .......... im Sachgebiet ...............Beispiel für das Meldewesen einer kreisfreien Stadt: Verarbeitungs- und nutzungsberechtigt: Meldesachbearbeiter,teilnutzungsberechtigt: Sozialhilfesachbearbeiter, Wohngeldsachbearbeiter, Sachbearbeiter derKfZ-Zulassungsstelle, Sachbearbeiter des Ausländeramtes.
- entfällt -
Zu diesem Abschnitt existiert noch Klärungsbedarf! Gerne dürfen Rückfragen an den Datenschutzbeauftragten gestellt werden..
Weiter mit:
Kommentar:
8. Bei Auftragsdatenverarbeitung: Auftragnehmer (*10
Zum Beispiel: AKDB; bei Verfahrensänderung: Unterschied zum bisherigen Verfahren.
- entfällt -
Zu diesem Abschnitt existiert noch Klärungsbedarf! Gerne dürfen Rückfragen an den Datenschutzbeauftragten gestellt werden..
Weiter mit:
Kommentar:
9. Empfänger vorgesehener Datenübermittlungen in Drittländer (*11
Staaten außerhalb der EU - Soweit es sich um regelmäßige Datenübermittlungen handelt, sind diese auch in Nr. 5 anzugeben.
- entfällt -
Zu diesem Abschnitt existiert noch Klärungsbedarf! Gerne dürfen Rückfragen an den Datenschutzbeauftragten gestellt werden..
Weiter mit:
Bitte zur nächsten Seite navigieren!
Kommentar:
Abschnitt B: Technische Beschreibung des Verfahrens
Ab hier: Interner Teil für den Datenschutzbeauftragten. (Nicht für die Veröffentlichung bestimmt!)
Technische Beschreibung des Verfahrens:
10. Allgemeine Beschreibung der Art der für das Verfahren eingesetzten
      Datenverarbeitungsanlagen und der genutzten Software
Rechner, auf denen das Verfahren eingesetzt wird:
Netzanbindung:
Eingesetzte(s) Betriebssystem(e):
Beschreibung der für die Erstellung bzw. dem Betrieb des Verfahrens genutzten Software. (*12
Zum Beispiel: Angaben zu dem genutzten Datenbanksystem, Eigen- oder Fremdentwicklung, Programmiersprache.
- entfällt -
Zu diesem Abschnitt existiert noch Klärungsbedarf! Gerne dürfen Rückfragen an den Datenschutzbeauftragten gestellt werden..
Weiter mit:
Kommentar:
11. Allgemeine Beschreibung der nach Art. 7 und 8 BayDSG zur Gewährleistung       der Sicherheit der Verarbeitung ergriffenen Maßnahmen, die es ermöglicht,
      vorläufig zu beurteilen, ob die Maßnahmen angemessen sind.
- entfällt -
Zu diesem Abschnitt existiert noch Klärungsbedarf! Gerne dürfen Rückfragen an den Datenschutzbeauftragten gestellt werden..
Weiter mit:
Kommentar:
Abschnitt C: Handzeichen, Unterschriften und weitere Kommentare
Handzeichen
Zu diesem Abschnitt existiert noch Klärungsbedarf! Gerne dürfen Rückfragen an den Datenschutzbeauftragten gestellt werden..
Weiter mit:
Kommentar:
Unterschrift für das Verfahren:
Zu diesem Abschnitt existiert noch Klärungsbedarf! Gerne dürfen Rückfragen an den Datenschutzbeauftragten gestellt werden..
Weiter mit:
Kommentar:
Erläuterungen, Hinweise und weiterführende Informationen
Erläuterungen zu den Fußnoten
Nr.
Beschreibung
1
Die Bezeichnung des Verfahrens soll allgemein verständlich sein. Beispiel: "Personaldatei".
2
Auch die Dienststelle bzw. die Dienststellen, in denen das Verfahren eingesetzt wird, sind im Klartext zu bezeichnen (z. B. „Einwohnermeldeamt“ oder „Ausländeramt“). Außerdem sollten an dieser Stelle Angaben zur Postanschrift und zur Erreichbarkeit mittels Telefon, Telefax und E-Mail erfolgen.
3
Mit Art.- oder §§-Angabe. Die Rechtsgrundlagen regelmäßiger Datenübermittlungen sind unter Nr. 5 anzugeben.
4
Es reichen aussagekräftige Oberbegriffe, z.B. Namen, Anschriften; keine Angaben von Feldnummern des Datensatzes.
5
Regelmäßige Datenübermittlungen liegen vor:
1. bei automatisierten Abrufverfahren, die einem Dritten (z. B. einer anderen öffentlichen Stelle) den Abruf ermöglichen oder
2. bei sonstigen Datenübermittlungen, bei denen Daten bei Eintritt allgemein festgelegter Voraussetzungen von der speichernden Stelle an Dritte (z. B. an andere öffentliche Stellen) übermittelten, ohne dass die speichernde Stelle hierüber im konkreten Einzelfall entscheidet
6
Laufende Nummer von Abschnitt 3.
7
Zum Beispiel: öffentliche bzw. nicht-öffentliche Stelle.
8
Anzugeben ist stets auch der Beginn von Löschungs- bzw. Prüfungsfristen. Beispiel: „Die gespeicherten Daten werden spätestens 3 Jahre nach der vollständigen Rückzahlung des Darlehens gelöscht“.
9
Zum Beispiel:
- Verarbeitungs- und nutzungsberechtigt: Sachbearbeiter für ..... im Sachgebiet....., 
- Teilnutzungsberechtigt: Sachbearbeiter für .......... im Sachgebiet ...............)
Beispiel für das Meldewesen einer kreisfreien Stadt:
- Verarbeitungs- und nutzungsberechtigt: Meldesachbearbeiter
- Teilnutzungsberechtigt: Sozialhilfesachbearbeiter, Wohngeldsachbearbeiter, Sachbearbeiter der KfZ-Zulassungsstelle, Sachbearbeiter des Ausländeramtes.
10
Zum Beispiel: AKDB; bei Verfahrensänderung: Unterschied zum bisherigen Verfahren.
11
Staaten außerhalb der EU - Soweit es sich um regelmäßige Datenübermittlungen handelt, sind diese auch in Nr. 5 anzugeben.
12
Zum Beispiel: Angaben zu dem genutzten Datenbanksystem, Eigen- oder Fremdentwicklung, Programmiersprache.
13
Beispiele: Festlegung der zutrittsberechtigten Personen, Einsatz von Zugangskontrollsystemen, Maßnahmen der Innen- und Außenhautsicherung, Absicherung des lokalen Netzwerks.
14
Zum Beispiel: Einrichtung eines Datenträgerarchivs, Maßnahmen gegen unbefugtes Entfernen von Datenträgern, datenschutzgerechte Entsorgung nicht mehr benötigter Datenträger.
15
Zum Beispiel: Einsatz von Benutzercodes (Benutzerkennungen), Einführung revisionsfähiger Zugriffsberechtigungen, Protokollierung des Dateizugriffs, Einsatz von Verschlüsselungsroutinen.
16
Zum Beispiel: Identifikation und Authentifizierung der Benutzer, Sicherung der Datenstationen und der Übertragungsleitungen, Protokollierung der Benutzer und deren Aktivitäten.
17
Zum Beispiel: Identifikation und Authentifizierung der Benutzer, revisionsfähiger Rechtevergabe, Einführung zugriffsbeschränkender Maßnahmen.
18
Zum Beispiel: Prüfung der Zulässigkeit einer Übermittlung, Festlegung der Übermittlungswege und der Datenempfänger, Protokollierung der Datenübermittlung.
19
Zum Beispiel: Einsatz der elektronischen Signatur, Protokollierung von Eingaben, Veränderungen und Löschungen.
20
Zum Beispiel: sorgfältige Auswahl des Auftragnehmers, Abgrenzung der Kompetenzen und Pflichten zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber, Kontrolle der ordnungsgemäßen Vertragsausführung.
 
21
Zum Beispiel: Sicherung des Übertragungs- und Transportweges, Protokollierung des Transportweges, Verwendung sicherer Transportbehälter, Verschlüsselung der Daten.
22
Zum Beispiel: Erlass von Datenschutzrichtlinien und Dienstanweisungen, Erstellen eines Notfallkonzepts, regelmäßige Datensicherung
Hinweise und Tipps
Geschlechtergerechte Sprache:
Ein Formular hat in den meisten Fällen mit Platzproblemen zu kämpfen, um alle wichtigen Informationen und Eingabefelder übersichtlich darzustellen. Deshalb wurde hier, mit Ausnahme der Handzeichenfeld- und Unterschriftfeldbezeichnungen, auf eine geschlechtergerechte Sprache verzichtet. Dies verhindert, dass Texte durch Splitting nicht in die Länge gezogen werden. Dennoch soll ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass mit den männlichen Formulierungen ebenfalls Frauen angesprochen sind.
 
Tipps:
- Mit Tab kann durch die einzelnen Felder gewechselt werden. (Tab = vorwärts. Shift + Tab = zurück.)
- Tooltipps werden an allen Stellen angezeigt, die mit (*# markiert sind.
 
Ein ausgefülltes Exemplar der Verfahrensbeschreibung kann auf der Webseite des Datenschutzbeauftragten ( http://www.uni-bamberg.de/beauftragte/datenschutzbeauftragter/ ) als Beispiel heruntergeladen werden. 
 
Bei Fragen und Unklarheiten ist es gewünscht, direkt mit dem Datenschutzbeauftragten in Kontakt zu treten.
 
Begriffsdefinitionen:
Verfahrensverantwortliche: Der Verfahrensverantwortliche ist der jeweilige Leiter der Organisationseinheit. Er behält die Verantwortung, kann aber die Aufgabe des Ausfüllens des Formulars sachgemäß delegieren.
 
Systembetreuer: Der Systembetreuer ist eine oder mehrere Personen oder eine Organisationseinheit, die für die technische Umsetzung (z.B. Software, Server) verwaltungsberechtigt sind.
 
Systembetreiber: Ist eine oder mehrere Personen oder eine Organisationseinheit, die für das Verfahren die benötigte IT-Infrastruktur bereitstellt. (Beispiel: Das Rechenzentrum Regensburg für BayZeit.)
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